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I-'-BoJJflachen 

Zeichenerklarung~nd Festsetzungen 

- - - Gren ze des räumlicnen Gett un9sbere1ches 

Uberbaubare Fldchen 

Art und Maß cier bo ul1Chen Nutzun9 e ntspre chen den Vorschrrlten der 8ounul zun! s. erordnung 

I e1ngPscrc ' " 9 
ff' / Horr.;lw1e 111 dpr Ausbau dec, Unlergescho ,ses zu Au/enlholts
rnurnui "" Ra hmPn des f 57 HB O zu los.1 14. 

WA Allgemeines Woh n9 1. b1et 

eingesch,Js-;ig · offen e Bouwe 1s t' , Gruqd flo c/1en z ahl 0,lt 

Cieschoß(Lachen zahl ~ 

Dachform : Sa tte ldach . r:t achdo ch 

\ \o!rr1dach nur zulass1g wenn F1rst lOn9e von m1ndes .ens 
'-t, (1 m ve rble ib t 

.D och ne1aunq · bei Satte ldach oder Walmdach van 10 ° - 35 ° 
~ ~ 

Drempel nur bei eingesdwssrger Bauweise 
von ma ~ 50 cm zulo ss19 . 

M1 ndesl9 ro ße der Ba ugru ndslucke betragt 100 m 2 

geplante Gebdude mll F1rsUinie und Geschaßzah{en 
Dre geplanten Gebol.Xie sind nur hrnsichtLrch der First/1nien verbindlr<h 

Dre Grenzen richten srch noch der Hessischen Bauordnung 

------ Baugrenze : ( Absli:Jnde von Grundslucksgrenze sind in der ze1chne nschen 
Darstellung angegeben} 

Grundstiicks -

e1nfrred19ung · 

' ' . . 
~ "IÜ U r l Ut- f '"V U Ll luUr9 r e:1 t (C ~UlOS..'lf~ 

Wel'r Garagen zweier benachbarter Grundstück.e an der gemeinsamer· Gren1e 

errrchtet werden sollen sind sre als Doppelgaragen mit ernhe1tl1dier Ge staltung 

zusammenzufassen Ausnahmen k.onnen nur in begründeten FäiLen (z B Gelände
verhaltn isse) zugelassen werden 
Für Garagen sind dre Bestimmungen der Baunut zungsverordnung über Bau -
Linien und Baugrenzen nrcht verbmdlrch Sie müssen Jedoch mit rhrer Vorderkante 
mrndesleno 5m von der 6ffentl1chen Verkehrsflache e ntfernt sein 

Als Grundstuck.semfrred1gun9 im Vorgartenbereich srnd lebende Hecken . Jäger -
zäune oder schm1edeerserne Zäune zugelassen. Die Ge somthohe der Ernfried19 un9 
darf 1.0 m mcht uberschrelten. Jn der Gebäudeflucht und in dem hm(eren Grund
stücksbereich smd Maschendroht7Öune von 1. 30 m Hohe wlässrg. 
Mauern sind nur mit emer Hohe bis 0,50 m zuloss19. 

TI N ich~berbaubo.re Flächen~ 

Öffent liche Vekehrs{Lächen 

GrundstucksfrPifläche (Vorgartenbereich) 

u J Spielplatz 

Öffentliche Parkflächen 

11I Sonstige Eintr ag ungen : 

vorhandene Gebäude 

--------- vorhandene Grundstücksgrenzen 

geplante Grundslucksgrenzen 

Bebauungsplan Nr. 3 
der Gemeinde 

Wohratal Ortsteil Wohra 
Kreis Marburg 

Gemarkung Wohra Flur 9 

„ Auf dem Mühlberg " 

Al_!fste llur::igs - und Offen legungsvermerk 
Die Aufstellung gern . § 2 (1) B. BauG. und die Offenlegung gern. § 2 (6 ) B BauG. wurde nach 
Abstimmung mit den Bauleitplänen der Nachbargemeinden und Beteiligung der Träger 
olfentl1cher Belange durch die Gemeindevertretung am Z!:· I~ . 1.:~ beschlossen . 
Die Offenlegung erfolgte vom ! 0 . t_• • ... 1, ,/!'.· ~!'"·;· · .. 1g74' 
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Beschlußvermerk 
Al S t § .., I ! JJ " . 

s a zung gern . 10 B BauG von _ eindever tretung a11 .>Q·" · 11 . . beschlossen. 
\ " 1) ~ 

\)t\'t ~ '' . • 
, c' J•J er Bürgermeister 

Genehmigt 

Jn .41. hk- 19 Jk 
ngspräsidenl 

1. • / 1 
Vermerk über die Offenlegung nach der Genehmigung_ 
Der genehmigte Bebauungsplan wird in der Zeit vom . 45 · 0~~ . bis ~()·<O'f: .. .197.Z. 
im Bürgerme isteramt öffentlich ausgelegt . 
Die Auslegung ist am oi . c>i. 197 2. ortsüblich bekannt gemacht worden . 
Der Bebauungsplan ist damit rechtsverbindlich . 

Der 4 rgermeister 
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Es wird bescfieimgl, daß dre Grenzen und Beze ichnungen mit den Nachweisen 

der Flurbereinigung uberemstimmen 1 nach denen das Liegenschaftskotaster 

aufgestellt wrrd . 

Bearbeitet : Hessisches Amt für Londe s kultur Marburg , den 7/ . febr: 1971 

Obervermessungsrat 
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